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Allgemeine Richtlinien für den Spielbetrieb 2010/11 
D- Junioren 

 
 
1. Allgemeines 
 

Die Durchführung der Spiele erfolgt nach Satzung und Ordnungen des HFV. Vereine und die 
zuständigen Mitarbeiter sind gehalten, diese Regelungen zu beachten. 
 

2. Meldung an das DFB-Net 
 

Spielergebnisse einschließlich Abbruch gelten als unverzüglich im Sinne des § 39 Jugendord-
nung mitgeteilt, wenn sie bis 18.00 Uhr des Tages, an dem das Spiel stattfindet, eingepflegt 
sind. Für Spiele, die nach 17.00 Uhr beendet sind, gelten die Spielergebnisse als unverzüglich 
mitgeteilt, wenn sie bis spätestens eine Stunde nach Spielende in das System eingepflegt 
sind. 
 

2. Spielfeldmaße und Ballgrößen 
 

Diese Angaben sind bindend. Ausnahmen bei einzelnen Vereinen (z.B. bei Kunstrasenfeldern) 
kann der Kreisjugendausschuss zulassen. Ausnahmen für den gesamten Kreis sind beim 
Verbandsjugendausschuss zu beantragen und zur Genehmigung vorzulegen. Verstöße kön-
nen mit Ordnungsstrafen geahndet werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.

 



Gruppenligen 
 
3.1 Die Regionen regeln in ihren Durchführungsbestimmungen, ob in einer oder zwei Gruppen 

gespielt wird.  
 
3.2 Wird in einer Region in 2 Gruppen gespielt, so spielen die beiden Gruppensieger im Entschei-

dungsspiel(en) den Meister aus (siehe § 16/1 JO). 
 
3.3 Zieht eine Mannschaft sich aus der laufenden Punktrunde zurück, so ist diese Mannschaft der 

erste Absteiger. Alle eventuell ausgetragenen Spiele sind sofort zu annullieren. 
 
3.4 Sollte die Richtzahl der Mannschaften über- bzw. unterschritten werden, wird dies durch einen 

vermehrten oder verminderten Abstieg geregelt. 
 
3.5 Die Auf- und Abstiegsregelung muss vor Beginn der Saison festgelegt werden. 
 
3.6.1 Den Spielbetrieb sowie die Festlegung des Spieltages regeln die Regionen in eigener Zustän-

digkeit. Sofern erforderlich, können Spiele auch an Wochen- und Feiertagen angesetzt wer-
den. Spiele unter Flutlicht sind zulässig. 

 
3.7 Zur Bildung der Gruppenligen kann in den Kreisen eine Qualifikationsrunde gespielt werden. 
 
3.8 Die Schiedsrichtereinteilung erfolgt durch den Regionalbeauftragten der Schiedsrichter. 
 
3.9 Der letzte Spieltag ist zeitgleich durchzuführen. 
 
3.10. Der VJA behält sich Änderungen bzw. Sonderregelungen vor. 
 
 
4. Kreisligen 
 
4.1 Die Kreise regeln ihren Spielbetrieb in eigener Zuständigkeit. 
 
4.2 Siehe unter Gruppenligen Punkt 3.7 
 
4.3 Der letzte Spieltag ist zeitgleich durchzuführen 
 
 
gez. Jürgen Best  gez. Carsten Well  
Stellv. VJW  VJW 
 
Grünberg, im Juli 2010 


